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RS OGH 1993/4/28 3Ob15/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.04.1993

Norm

ASVG §32

Rechtssatz

Die Sozialversicherungsträger sind Selbstverwaltungskörper. Für diese ist wesentlich, daß ihnen ein eigener

Wirkungsbereich zukommt, in dem sie - wohl der Aufsicht von Bund oder Ländern unterliegend - im Einzelfall

weisungsfrei tätig werdend die Gesetze vollziehen.

Entscheidungstexte

3 Ob 15/93

Entscheidungstext OGH 28.04.1993 3 Ob 15/93

Veröff: SZ 66/55
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